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In Auseinandersetzung mit der neokonservativen These 
von einem „Rückzug des Staates“ wurde nachgewiesen, daß 
der staatliche Unterdrückungsapparat weiter zentralisiert 
wird und dazu mehr materielle und personelle Mittel einge
setzt werden, daß die staatlichen Ermächtigungen eine be
trächtliche Ausdehnung erfahren usw. Auch das Verhältnis 
zwischen der Regulierung durch den Staat und der Regulie
rung durch die Monopole ist Ausdruck der neuen Qualität 
der Verflechtung von Monopolen und Staat im Zusammen
hang mit der Krise des kapitalistischen Systems. Um freie 
Hand zur Profitmaximierung zu erhalten, wirken die Mono
pole auf die Beseitigung hindernder staatlich-rechtlicher Re
gelungen (z. B. im Wettbewerbsrecht und im Umweltschutz
recht) ein.

In der Diskussion wurde insbesondere auf die Dialektik 
eingegangen, die sich in verschärften Angriffen der Mono
pole auf die bürgerliche Demokratie und jede demokratische 
Bewegung einerseits und im wachsenden Streben der Mas
sen nach Demokratie andererseits äußert. Daraus erwachsen 
wesentliche neue Impulse für den Kampf um Demokratie in 
Verbindung mit dem Kampf um die Erhaltung des Friedens.

Ein weiterer Schwerpunkt des Arbeitskreises bezog sich 
auf Grundfragen der Auseinandersetzung mit der imperia
listischen Staats- und Rechtsideologie. Dabei spielte die Aus
einandersetzung mit der Totalitarismus-Doktrin eine we
sentliche Rolle. Es wurde hervorgehoben, daß auch hier einer 
Verfälschung der Problematik Krieg—Frieder! wirkungsvoll 
entgegengetreten werden muß und daß das Wesen des so
zialistischen Staates und der sozialistischen Demokratie, über
zeugend darzustellen ist.

*

Im Rahmen der staats- und rechtswissenschaftlichen Konfe
renz fanden am Abend des ersten Konferenztages drei 
Podiumsgespräche statt, die als propagandistische Veranstal
tungen der Staats- und Rechtswissenschaftler der Vorberei
tung des Xl.'Parteitages der SED gewidmet waren.

Im Podiumsgespräch „Frieden — Abrüstung — Völker
recht“ (Leitung: Prof. em. Dr. Dr. h. c. H. Kröger, Akademie 
für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR) wurde vor al
lem darüber diskutiert, welche völkerrechtlichen Regelungen 
in bezug auf Rüstungsbegrenzung, Rüstungskontrolle und 
Abrüstung bereits existieren und welche Probleme im Er
gebnis der gegenwärtigen Genfer Verhandlungen zwischen 
der UdSSR und den USA in weiteren völkerrechtlichen Ver
einbarungen erfaßt werden könnten. Im Zusammenhang mit 
dem 40. Jahrestag der Gründung der UNO wurde die Not
wendigkeit unterstrichen, das Sicherheitssystem der Verein
ten Nationen und insbesondere das Prinzip der Einstimmig
keit der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates 
gegen Revisionsbestrebungen zu verteidigen. Anhand der 
Tätigkeit der UN-Spezialorganisationen wurde die Bedeu
tung des Systems der Vereinten Nationen für die friedliche 
internationale Zusammenarbeit hervorgehoben und am Bei
spiel der UNESCO verdeutlicht, daß es den USA mit ihrem 
Austritt aus dieser Organisation nicht gelungen ist, die Tä
tigkeit der UNESCO lahmzulegen. Weitere Fragen bezo
gen sich auf den Stand der Entwicklung völkerrechtlicher 
Prinzipien einer Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung.

Das Podiumsgespräch „Wissenschaftlich-technischer Fort
schritt, Demokratie und sozialistisches Recht“ (Leitung: Prof. 
Dr. R. Osterland, Technische Universität Dresden) beschäf
tigte sich vor allem mit dem Schöpfertum als Triebkraft und 
Gegenstand der rechtlichen Beeinflussung und mit der Sti
mulierung der Überleitung wissenschaftlich-technischer Er
gebnisse in die Praxis. Es gab Anregungen, in interdiszipli
närer Arbeit z. B. Fragen der rechtlichen Gestaltung der Be
ziehungen zwischen Grundlagenforschung und Industrie so
wie der engen Verbindung zwischen Wissenschaft und Pro
duktion noch eingehender zu untersuchen.

Im Mittelpunkt des Podiumsgesprächs „Gleiches Recht 
auf Arbeit und Bildung“ (Leitung: Prof. Dr. W. Thiel, Hum
boldt-Universität Berlin) standen die Grundrechte der Werk
tätigen auf Arbeit, auf Bildung und auf Mitwirkung bei der 
beschleunigten Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts im Produktionsprozeß. Es wurde herausgearbei
tet, welchen Einfluß die Wahrnehmung dieser Grundrechte 
auf die Persönlichkeitsentwicklung der Werktätigen hat und 
welche Rolle moralische Haltungen und Verantwortungsbe
wußtsein bei der Verwirklichung der Grundrechte spielen. 
Zugleich wurde nachgewiesen, welche verheerenden sozia
len Auswirkungen der wissenschaftlich-technische Fortschritt 
in den Ländern des Kapitals hat und daß der Kapitalismus 
nicht in der Lage ist, grundlegende Probleme der Mensch
heit zu lösen.

Im Schlußwort der Konferenz ging Prof. Dr. W. W e i c h e l t ,  
Vorsitzender des Rates für staats- und rechtswissenschaft
liche Forschung an der Akademie der Wissenschaften der 
DDR, von der generellen Feststellung aus, daß auch die 
Staats- und Rechtswissenschaftler der DDR ihr Wissen und 
Können aufbieten, um den XI. Parteitag der SED mit aus
sagekräftigen Ergebnissen in Forschung, Lehre und Ausbil
dung würdig vorzubereiten, daß aber das Erreichte noch 
längst nicht das Erreichbare ist. Die gegenwärtigen und künf
tigen Aufgaben, die im Ringen um die Erhaltung des Welt
friedens und um die weitere erfolgreiche Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft vor unserem sozialisti
schen Staat und dem Recht stehen, sind eine Herausforde
rung an die Staats- und Rechtswissenschaftler der DDR, der 
sie mit theoretisch fundierten und für die Praxis verwert
baren Ergebnissen gerecht werden müssen.

Von der Staats- und Rechtswissenschaft werden vor al
lem Beiträge zur praktischen Entwicklung des Inhalts und 
der Formen der sozialistischen Demokratie, zur Wirksam
keit der staatlichen Leitung im Interesse der raschen Stei
gerung der Leistungskraft unserer Volkswirtschaft und der 
Förderung sozialistischer Beziehungen zwischen den Men
schen, zum wirkungsvolleren Einsatz des sozialistischen Staa
tes und des Rechts für die Entwicklung der Triebkräfte des 
Sozialismus und den zuverlässigen Schutz unserer sozialisti
schen Gesellschaft erwartet.

In diesem Zusammenhang orientierte Weichelt auf zwei 
wesentliche Aspekte:

Erstens ist es notwendig, daß die Staats- und Rechtswis
senschaftler auf allen Gebieten ihrer Arbeit noch gründlicher 
die Wirksamkeit der vielfältigen Formen der sozialistischen 
Demokratie und der Normen des sozialistischen Rechts für 
die Entwicklung der bewußten, schöpferischen Initiative der 
Menschen analysieren, die fortgeschrittenen Erfahrungen ver
allgemeinern und ihre qualitativ neuen, die Entwicklung 
weiter voranbringenden Merkmale herausarbeiten, Die 
staats- und rechtswissenschaftliche Arbeit muß noch viel en
ger mit der Staats- und Rechtspraxis verbunden und zu einer 
engen Gemeinschaftsarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis 
entwickelt werden. Das fördert eine komplexere Sicht auf 
die Dinge und verlangt zugleich eine entsprechende Organi
sation der eigenen Arbeit. Notwendig ist auch ein engeres 
Zusammenwirken der einzelnen Zweigdisziplinen der Staats
und Rechtswissenschaft und eine gezielte, ergebnisorientierte 
Verstärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit.

Zweitens ist es erforderlich, das Zusammenwirken mit 
den Staats- und Rechtswissenschaftlern der Sowjetunion und 
der anderen sozialistischen Länder weiter auszubauen. Die 
internationale Forschungskooperation ist vor allem im ver
gangenen Jahrzehnt deutlich intensiver geworden und hat 
zu wechselseitig fruchtbaren Ergebnissen geführt.

Weichelt hob hervor, daß die Ergebnisse der staats- und 
rechtswissenschaftlichen Konferenz auch in der Erziehung 
und Ausbildung an den juristischen Sektionen der Universi
täten, an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft 
der DDR und anderen Hochschulen der DDR wirksam wer
den müssen. Die wachsenden Anforderungen der kommen
den Jahre verlangen, daß -Erziehung und Ausbildung noch 
stärker mit der gesellschaftlichen Praxis verbunden werden, 
daß entsprechender Forschungsvorlauf geschaffen wird und 
die Forschungsergebnisse auch in die Ausbildung einflie
ßen.

Abschließend betonte Weichelt, daß die marxistisch-leni
nistische Staats- und Rechtswissenschaft Staatsordnungen, 
politische und juristische Systeme danach beurteilt, ob und 
inwieweit diese in der Lage sind, die grundlegenden poli
tischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse 
und Interessen der Arbeiterklasse und der anderen werktä
tigen Klassen und Schichten des Volkes zu verwirklichen. 
Die Geschichte unseres Jahrhunderts hat bewiesen und be
weist täglich aufs neue, daß nur der Sozialismus mit seinem 
Staat und seinem Recht diese Interessen und Bedürfnisse 
konsequent und in fortschreitendem Mäße verwirklicht und 
zuverlässig zu schützen vermag.

Am Ende der staats- und rechtswissenschaftlichen Konfe
renz richteten die Teilnehmer einen Brief an den General
sekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzenden des 
Staatsrates der DDR, Erich Honecker, in dem sie der Par
tei- und Staatsführung versichern, daß die Staats- und 
Rechtswissenschaftler alles in ihreir Kräften Stehende tun 
werden, um zur allseitigen Stärkung des Sozialismus auf 
deutschem Boden beizutragen.3

3 VgL: Staat und Recht bei der Entfaltung_____________ , a. a. O., S. 5 ff.


